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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP 1999 – 2002

A

Aktien

– Bestimmung des wirklichen Wertes durch den Richter; Gesuch hat der
Veräusserer zu stellen 1999 S. 119

Aktienkapital

– Zinsverbot; nicht Garantieversprechen eines Dritten 1999 S. 118

Alters- und Hinterlassenenversicherung

– Parteientschädigung bei gegenstandslos gewordener Schadenersatzfor-
derung 1999 S. 47

– Verwaltungsratsmitglieder als Organe; grobfahrlässiges Handeln 2001 
S. 71

– Streichung von (in einem Rechtsmittelverfahren bestrittenen) Beiträgen
aus einem Tilgungsplan und deren Geltendmachung nach Vorliegen des
Gerichtsurteils 2001 S. 80

– Waisenrente, Anspruchsdauer; Begriff der Ausbildung 2002 S. 78

Altstadtreglement

– Kriterien für die Auslegung, Verweigerung einer Umbaubewilligung
1999 S. 73

Amtshilfe

– datenschutzrechtliche Grundlagen 2001 S. 244
– (Datenschutz) Bedeutung und Umfang im Steuerrecht 2002 S. 296

Arbeitsverhältnis, öffentlich-rechtliches

– kein Rechtsanspruch auf effektive Beschäftigung, keine Rechtspflicht
zur Annahme der geschuldeten Arbeitsleistung 1999 S. 170

Arbeitslosenversicherung

– Einstellung der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit 1999 S. 52
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

– Der einzelunterschriftsberechtigte Geschäftsführer einer GmbH hat im
Falle des Konkurses keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung; dies
gilt auch für seine Ehefrau 2000 S. 49

– Einwöchige Frist zur Meldung einer Arbeitsunfähigkeit ist Verwirkungs-
frist 2000 S. 50

– Gesetzlicher Zweck der Insolvenzentschädigung; Lohnforderung muss
mindestens glaubhaft gemacht werden 2000 S. 56

– Überzeitentschädigungen und Entschädigungen für geleistete Überstun-
den sind nicht Bestandteil des versicherten Verdienstes, der Grundlage
für die Berechnung des Taggeldes bildet 2002 S. 85

Aufenthaltsbewilligung 

– Voraussetzungen zur Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilli-
gung 1999 S. 163

– Verneint für Bäcker/in zur Herstellung von biologischem Vollwertbrot
2000 S. 193

Auslagerung

– von öffentlichen Aufgaben an Private: datenschutzrechtliche Rahmen-
bedingungen 2001 S. 240

Ausländerrecht

– Eingrenzungs- oder Ausgrenzungsverfügungen gegen Ausländer ohne
Aufenthaltsbewilligung. Beurteilung der Beschwerde durch den ANAG-
Einzelrichter 2002 S. 130

Ausnützungsübertragung

– nicht zulässig über eine im Eigentum der Gemeinde stehende Strasse
mit beidseitigem Trottoir hinweg 1999 S. 77

– die Entschädigung für Ausnützungstransfer fällt unter die Einkom-
menssteuer 2000 S. 43
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

B

Baurecht

– siehe Planungs- und Baurecht

Berufliche Vorsorge

– Anlagen beim Arbeitgeber 2001 S. 227

– Aufsicht; örtliche Zuständigkeit 2001. S. 228

– Aufhebung und Liquidation einer Stiftung, wenn ordnungsgemässer
Zustand nicht wiederhergestellt werden kann und der Konkurs droht
1999 S. 228

– Auflagen gegenüber Stiftungsrat bei Teilliquidation einer Stiftung infol-
ge Personalabbaus 1999 S. 223

– Gesamtliquidation einer Sammelstiftung und Übertragung des Vermö-
gens auf eine andere Sammelstiftung 1999 S. 226

– Liquidation im Fall von Konkurs 2001 S. 229

– Teilliquidation; Voraussetzungen 2001 S. 230

– Ungenügende Organisation und gesetzeswidrige Vermögensanlagen
1999 S. 227

– Anordnung einer Liquidation infolge Konkurses 2002 S. 274

– Verhängung einer Ordnungsbusse gegen säumigen Stiftungsrat 2002 
S. 278

– Umwandlung einer gemischten Vorsorgeeinrichtung in eine klassische
Stiftung 2002 S. 281

– Aufhebung einer Sterbekasse und Übertragung an Verein mit gleichem
Zweck 2002 S. 283

Besoldungsreglement

– der ev. ref. Kirchgemeinde; für Streitigkeiten gilt das Klageverfahren vor
Verwaltungsgericht 2000 S. 89

Bürgergut 

– Kapuzinerkloster als Bürgergut der Bürgergemeinde Zug; die für die
Renovation des Klosters in Aussicht gestellt Steuererhöhung stellt keine
spezielle Kultussteuer dar 1999 S. 174
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

D

Datenbekanntgabe

– (Datenschutz) an kantonsrätliche Kommissionen 2002 S. 241; an Umwelt-
schutzorganisation 2000 S. 305; an Krankenversicherer 2002 S. 296 ff.

Datenschutz

– Auslagerung von öffentlichen Aufgaben an Private; Datenbekanntgabe
an vorgesetzte Stellen; Amtshilfe; Vollmacht/ Ermächtigung zur Daten-
bekanntgabe; Veröffentlichung von Grundbuchdaten im Internet; Her-
ausgabe von Original-Krankengeschichten an Patienten 2001 S. 240

– s.2002 S. 296 ff.

– Kantonsgericht und Herausgabe von Akten der Sicherheitsdirektion
2000 S. 238

– Videoüberwachung von öffentlichen Räumen 2000 S. 239

– Einsicht in eigene Personaldossiers 2000 S. 241

– in Einbürgerungsverfahren 2000 S. 242

– Amtsgeheimnis von Referendumsunterzeichnenden 2000 S. 244

Denkmalpflege

– Unterschutzstellung einer Raketenstellung 2000 S. 225

– Unterstellung des alten Pfarrhauses in Oberägeri 2001 S. 108
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

E

Eherecht

– Scheinehe als Unzumutbarkeitsgrund für die Fortsetzung der Ehe 2000
S. 113

– Fremdgehen, Arbeit in Sex- und Massagesalon 2000 S. 119

– Mitarbeit im Gewerbe und Arbeiten im gemeinsamen Haushalt 2000 
S. 121

– Keine Entschädigung für die Finanzierung einer Weiterbildung 2000 
S. 123

– Erwerbstätigkeit nach Auflösen des gemeinsamen Haushalts; hypotheti-
sches Einkommen 2000 S. 126

– Kostenvorschuss an andern Ehegatten im Scheidungsverfahren 2001 S. 126

Eigentumsgarantie

– Einschränkung durch Öffentlicherklärung einer Waldstrasse 2002 S. 51

Einbürgerungsverfahren

– (Datenschutz) Fotos im Einbürgerungsverfahren 2002 S. 302

Erbrecht
– Begriff der Sachgesamtheit gemäss Art. 613 ZGB 2001 S. 130

– Beruft sich der schuldende Erbe auf Art. 614 ZGB, kann er sich der Ein-
forderung der Schuld vor der Teilung wiedersetzen und im Rahmen der
Teilung weder von den Miterben noch vom Richter zur Schuldentilgung
gezwungen werden. Dasselbe Recht steht ihm auch gegenüber dem
Erbenvertreter zu. In einem allfälligen Rechtsöffnungsprozess oder in
einem ordentlichen Verfahren kann er daher die Einrede der Stundung
vorbringen und somit die Entreibung der Forderung verhindern 2002 
S. 161

Erbschaftsverwaltung

– Streit unter verschieden berufenen Erbschaftsverwaltern; keine Not-
wendigkeit für einen im Kanton Zug wohnhaft gewesenen deutschen
Erblasser 2000 S. 213

Ergänzungsleistungen

– Rückerstattung wegen verschwiegener Pensionskassenrente 1999 S. 57

Ermächtigung 

– zur Datenbekanntgabe (Datenschutz) 2001 S. 247
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

F

Familienrecht

– Voraussetzungen für die Anordnung der Gütertrennung bei Aufhebung
des gemeinsamen Haushaltes nach Inkrafttreten des neuen Scheidungs-
rechts 2002 S. 151

– Aufsichtsbeschwerde im Vormundschaftsrecht 2002 S. 252

– Anfechtung der Wahl eines neuen Vormundes 2002 S. 250

– Entziehung der elterlichen Sorge durch die Aufsichtsbehörde; Strafan-
drohung 2002 S. 248

Finanzausgleich

– Sinn des kalkulatorischen Abschlusses in § 9 des Gesetzes über den
direkten Finanzausgleich 1999 S. 215

Finanzhaushalt

– Verpflichtungskredit für ein Programm; Minimalanforderung an «Pro-
gramm» 2000 S. 105

Fischerei

– Entzug einer Fischereiberechtigung 2001 S. 233

– Private Fischereirechte an öffentlichen Gewässern erfordern kein Patent
2002 S. 125

Fotos

– Aufbewahrung von erkennungsdienstlichen Fotos im Gerichtsarchiv
1999 S. 149

– von einbürgerungswilligen Personen 2002 S. 302

Fristen im SchKG

– Gesetzliche Eingabefristen sind grundsätzlich erstreckbar; Ersteckung
einer zehntägigen Frist für die Durchführung des Konkurses und für die
Leistung des Barvorschusses 1999 S. 132

– Zulässigkeit der Tilgung einer Schuld ausserhalb der Rechtsmittelfrist,
wenn Beweismittel in der Beschwerdeschrift angerufen wurden und ihre
Nachreichung innert kurzer Nachfrist in Aussicht steht 1999 S. 137

– Wiederherstellung der Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags 2000
S. 144
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

Führerausweisentzug

– wegen schwerer Verkehrsgefährdung; Aquaplaning 1999 S. 105
– vorsorglicher Entzug bei Verdacht auf Alkoholabhängigkeit 2001 S. 225

Fürsorgerische Freiheitsentziehung

– persönliche Fürsorge nur in stationärem Klinikaufenthalt, Vorausset-
zungen 2000 S. 92
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

G

Gebühren

– für die Verwaltung von Grundstücken im Betreibungsverfahren;
Erhöhung durch die Aufsichtsbehörde an Antrag des Betreibungsamts
1999 S. 144

Gemeinden

– Behandlung von Motionen im Kirchgemeinderat; Mietvertrag für die
Nutzung des Kirchenturms 2002 s. 230

– Pflicht zur sofortigen Rüge von Verfahrensmängeln; Ausstandspflicht
2002 S. 237

Genugtuung

– Anspruch für nahe Angehörige und Höhe 1999 S. 111

Gesamtüberbauungsplan

– spätere Änderungen in Einzelbauweise 1999 S. 79

Gesundheitswesen

– (Datenschutz) zur Bekanntgabe der Krankengeschichte an den Versiche-
rer 2002 S. 300

Gerichtsstand

– örtlicher und sachlicher Bezug zum Gerichtsstand 2001 S. 170

Grundbuchdaten

– datenschutzrechtlicher Rahmen betr. Veröffentlichung im Internet 2001
S. 250

Grundbuchgebührentarif

– Bemessung der Handänderungssumme aufgrund der Gegenleistung für
den Grundstückerwerb; Beschwerdelegitimation der Gemeinden 1999
S. 198

– Handänderungsgebühr berechnet sich auf der Gesamtheit der Leistun-
gen, die der Erwerber dem Veräusserer für die Eigentumsübertragung
am Erwerbsobjekt tatsächlich zu erbringen hat; Zusammenrechnung von
Kauf- und Werkpreis (Präzisierung der Praxis 1999 S. 198) 2002 S. 235

– Bemessung bei einer Fusion 2001 S. 195
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

Grundschulunterricht, unentgeltlicher

– Umfang des Anspruchs auf unentgeltlichen Schulbus 2002 S. 66

Grundstück

– dingliche Belastung eines Grundstücks im Gesamteigentum, bei der ein
Mitglied der Erbengemeinschaft verbeiständet ist 1999 S. 191

Grundstückgewinnsteuer

– Anlagekosten; Begriff 1999 S. 45

– Besitzesdauer richtet sich nach Grundbucheintrag 1999 S. 39

– Kaufpreis ist auf den Tag der Handänderung zu diskontieren 1999 S. 39

– Die Entschädigung für Ausnützungstransfer fällt nicht unter die Grund-
stückgewinnsteuer, sondern unter die Einkommenssteuer 2000 S. 43

– Voraussetzung für die Anrechenbarkeit der Anlagekosten eines abge-
brochenen Gebäudes 2000 S. 44

– Mietzinsgarantie als Erlösminderung, revisionsweise Berücksichtigung
2000 S. 47

– Besitzesdauer bei Verkauf im Baurecht. Die Besitzesdauer beginnt nicht
beim Kauf des Grundstücks, sondern bei der Begründung des Bau-
rechts 2001 S. 53
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

I

Internationales Privatrecht

– Minderjährigenschutz; örtliche Zuständigkeit 1999 S. 125

– Zuständigkeit der Gerichte am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts des
Kindes zur Änderung des Besuchs- oder Ferienrechts in Scheidungsur-
teilen 1999 S. 158

– Vorläufige Bewilligung zur Aufnahme eines ausländischen Kindes
zwecks späterer Adoption 1999 S. 192

Internet

– datenschutzrechtlicher Rahmen betr. Veröffentlichung von Grundbuch-
daten 2001 S. 250

Invalidenversicherung

– Durchführung medizinischer Massnahmen im Ausland; Voraussetzun-
gen für die Annahme beachtlicher Gründe 1999 S. 61

– Berechnung des Invaliditätsgrades. Schlechte Sprachkenntnisse und
bescheidene intellektuelle Fähigkeiten sind invaliditätsfremde Gründe,
die neben soziokulturellen und rentenbegehrlichen Aspekten nicht
berücksichtigt werden 2001 S. 55

– Kann der Versicherte wegen eines Geburtsgebrechens keine Brille tra-
gen, so hat er zu Lasten der Invalidenversicherung Anspruch auf Kon-
taktlinsen 2001 S. 62

– Gewährung von medizinischen Massnahmen bei angeborenem POS.
Diagnosestellung und Behandlung müssen als Anspruchsvoraussetzun-
gen vor Vollendung des 9. Altersjahres kumulativ erfüllt sein 2002 S. 82
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

K

Kindesschutzmassnahmen

– Besuchsrechtsbeistand 2001 S. 185

– Entziehung der elterlichen Sorge einer mit unbekanntem Aufenthalt
abwesender Mutter 2001 S. 188

– Keine Zuständigkeit des Regierungsrats, wenn bereits ein gerichtliches
Eheschutzverfahren läuft 2000 S. 203

– Ablehnung der Rückführung eines Kindes nach Australien (Art. 13 Abs.
1 HenfÜ), weil der Antragssteller dem Verbleib des Kindes in der
Schweiz zugestimmt hat und regelmässig Marihuana konsumiert. Im
Verfahren betr. Kindesrückführung dürfen keine gerichtlichen Kosten
auferlegt werden. Die unterliegende Partei hat indes die obsiegende
Partei für ihre prozessualen Umtriebe angemessen zu entschädigen
2002 S. 154

Krankengeschichte

– Herausgabe der Originale an Patienten (Datenschutz) 2001 S. 253

– (Datenschutz) zur Bekanntgabe an den Versicherer 2002 S. 300

Krankenpflegeversicherung; Prämienverbilligung

– Die Einreichung von Gesuchen unterliegen einer Verwirkungsfrist 1999
S. 69

– Der Wohnkanton muss sich an den Kosten einer ausserkantonalen
Hospitalisation nur beteiligen, wenn diese aus medizinischen Gründen
notwendig ist. Definition der medizinischen Gründe 2002 S. 94
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

M

Mobilfunkantennen

– Zulässigkeit und Schranken der Errichtung 2001 S. 86

Motionen

– Beschwerde gegen Motionsbehandlung in der Gemeindeversammlung;
Aufsichtsbeschwerde 1999 S. 179

N

Nachrede, üble

– Wahrheitsbeweis kann auch durch ein noch nicht rechtskräftiges Urteil
der gleichen Gerichtsinstanz erbracht werden, die über die üble Nach-
rede zu befinden hat 1999 S. 148

Natur- und Heimatschutz

– Moore und Moorlandschaft 2000 S. 84
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

O

Obhut

– Wiedereinräumung der elterlichen Obhut an die Mutter; Abweisung
des Anspruchs auf Übertragung der elterlichen Gewalt an den Vater
1999 S. 194

– Vorsorgliche Massnahme in Beschwerdeverfahren betr. Aufhebung der
elterlichen Obhut 2000 S. 208

– Aufhebung eines Obhutentzuges und Anordnung einer sozialpädagogi-
schen Familienbegleitung 2000 S. 208

Obligationenrecht

Allgemeiner Teil

– Vertrag z.G. Dritter durch Abgabe einer Garantieerklärung beim Amt
für Ausländerfragen für einen Gast durch den Gastgeber 2000 S. 130

– Der Arbeitsausfall einer Frau im Haushalt ist gestützt auf die Zahlen
der SAKE-Studie zu ermitteln, wenn sie nach einem Umfall invalid
geworden ist 2002 S. 164

Die einzelnen Vertragsverhältnisse

– Versäumnisse des Arbeitnehmers im ersten Dienstjahr und ihr Folgen
2001 S. 134

– Freistellung eines Handelsreisenden; Bestimmung des Freistellungs-
lohnes 2001 S. 139

– Freistellungslohn und Leistungen der Arbeitslosenkasse 2001 S. 139

– Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe; Aktivlegitimation einer
lokalen paritätischen Berufskommission 2001 S. 142

– Ausstelldatum eines erst einige Zeit nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses ausgestellten (Schluss)Arbeitszeugnisses 2002 S. 169

Gesellschaftsrecht

– Sonderprüfung einer Aktiengesellschaft, Voraussetzungen; Obliegenhei-
ten des Gesuchstellers 2000 S. 132

– Materielle Voraussetzungen für die Anordnung einer Sonderprüfung
2001 S. 143
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

– Wer beim Gericht einen Antrag auf Sonderprüfung einreicht, muss
nicht mit dem Aktionär identisch sein, welcher das Begehren um Aus-
kunftserteilung gestellt hat. Sonderprüfung ist zweckgerichtete Tatsa-
chenforschung, nicht umfassende Untersuchung der Geschäftsführung
oder -politik 2002 S. 170

– Widerruf der Auflösung einer Gesellschaft infolge nachträglicher Eintra-
gung einer Revisionsstelle im Handelsregister 2000 S. 139

Outsourcing

– s. Auslagerung
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P

Parteienschädigung

– im Rechtsöffnungsverfahren 1999 S. 129

– Sicherstellung wegen fehlenden Wohnsitzes in der Schweiz 1999 S. 152

– Frage der Uneinbringlichkeit ist administrativer Art, dagegen ist nur die
Aufsichtsbeschwerde zulässig 1999 S. 154

Personenrecht

– Persönlichkeitsverletzung durch Erhöhung der Strahlung einer Hoch-
spannungsleitung ? 2001 S. 115

– Aufhebung einer Stiftung mit geringem Restvermögen 2001 S. 183

– Aufsicht; örtliche und sachliche Zuständigkeit 2001 S. 184

– Abwehr von persönlichkeitsverletzenden Äusserungen, die der Rechts-
verfolgung oder der Verteidigung in einem Gerichtsverfahren dienen.
Rechtsschutzinteresse 2002 S. 143

– Eine Begrenzung der Beitragspflicht im Sinne von Art. 71 Abs. 1 ZGB
ist nicht nur dann anzunehmen, wenn der Beitrag aufgrund der Statuten
genau bestimmt oder objektiv bestimmbar ist. Eine solche Begrenzung
liegt vielmehr auch dann vor, wenn die Statuten die Beitragspflicht
lediglich dem Grundsatz nach festlegen und die Fixierung in quantita-
tiver Hinsicht einem Reglement oder einem periodischen Vereinsbe-
schluss vorbehalten. Dies gilt jedoch nur dann, wenn der Verein effektiv
und rechtsgültig vom statutarischen Vorbehalt Gebrauch gemacht hat
2002 S. 144

Pfändungsankündigung

– Zustellgebühr für die Pfändungsankündigung; Weiterverrechenbarkeit
1999 S. 142

Pflegekind

– Begriff des Pflegekindes im Sinne des Gesetzes über die Kinderzulagen
2001 S. 77

Planungs- und Baurecht

– Arealbebauung auf Verlangen des Gemeinderates 2000 S. 71

– Ausnützung; Keller und Abstellräume im Erdgeschoss eines nicht
unterkellerten Gebäudes 1999 S. 220



– Ausrichtung der Hauptwohnräume (§ 19 BO Zug) 1999 S. 221

– die Bestandesgarantie in einer Bauordnung beruht auf höherrangigem
Recht; Auslegung der Bauordnung 1999 S. 84

– Bestandesgarantie; darf ein Gebäude, das die zulässige Ausnützung
überschreitet, aufgestockt werden, wenn der geplante Dachaufbau nicht
zur Ausnützung zählt? 1999 S. 219

– Besitzstandgarantie; Bauordnung Unterägeri; Tragweite 2001 S. 215

– Bewilligungspflicht für Geländeveränderungen durch Deponieren von
Aushub 2000 S. 59

– Bewilligungsanforderungen für Hartplatz bei Schulanlage, der teils in
der Bauzone und teils in der Freihaltezone liegt 2000 S. 79

– Erschliessungspflicht der Gemeinde eines in der Bauzone gelegenen
Grundstücks 2001 S. 214

– Geschossflächen, nicht anrechenbare: Entscheidend ist die bauliche Eig-
nung 2001 S. 92

– Jugendcafé in Baustellenwagen; bewilligungspflichtige Baute? Zonen-
konformität mit Zone des öffentlichen Interesses? 2001 S. 216

– Lärmbekämpfungsverordnung Cham; Benützungsordnung für den Pau-
senplatz des Schulhauses Städtli II 2001 S. 209

– Mindestabstand für Gebäude an Gemeindestrassen 2001 S. 96

– Mobilfunkantennen, Zulässigkeit und Schranken der Errichtung 2001 
S. 86

– Mobilfunkanlage und Informationsfreiheit 2001 S. 218

– Planungspflicht ausserhalb der Bauzone; wann ist eine Ausnahmebewil-
ligung zulässig und wann bedarf es einer Nutzungsplanung 1999 S. 88

– Planungszone; Freihaltung zwecks Strassenplanung 2000 S. 62

– Tennisanlage, die breiten Öffentlichkeit dient und Zone des öffentlichen
Interesses 2001 S. 83

– Überprüfung der Ortsplanung durch die Genehmigungsinstanz und
Ermessenspielraum der Gemeinden 1999 S. 95

– Umnutzung einer gewerblichen Liegenschaft ausserhalb der Bauzone
2000 S. 76

– Wohnzone 2; welche gewerbliche Nutzungen sind zulässig? 1999 S. 219

– Mobilfunkanlage in Wohnzone 3 2000 S. 229

20



21

Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

– Strassenreklamen; Praxisänderung für die Bewilligung 2000 S. 231

– Keine Baubewilligungspflicht für Konstruktion aus Holzpfosten an
bestehendem Garenhaus 2000 S. 233

– Grenze zwischen Wohnraumerweiterung und auf die Ausnützung nicht
anrechenbarem Wintergarten 2002 S. 100

– Minimaler Gewerbeanteil von 60% bei Baumassenziffer. Der Minde-
stanteil bezieht sich auf die Maumasse des Bauvorhabens, nicht auf die
maximal mögliche Baumasse 2002 S. 102

– Haftung für Schäden aus missbräuchlicher Baubeschwerde. Zuständig
sind die Zivilgerichte. Das Verwaltungsgericht tritt auf ein Begehren um
Feststellung der missbräuchlichen Beschwerdeführung nicht ein 2002 
S. 109

– Verhältnis von Eingliederungsgebot, Ortsbildschutz und Denkmalschutz
2002 S. 110

– Zonenkonformität eines Frischmarktladens mit nächtlicher Anlieferung
2002 S. 270

Politische Rechte

– Auch knappes Resultat verschafft keinen Anspruch auf Nachzählung,
wenn nicht konkrete Anhaltspunkte für ein fehlerhaftes Auszählen oder
eine gesetzwidriges Verhalten der zuständigen Organe vorliegen 2002 
S. 225

Prozessführung

– unentgeltliche, rückwirkender Entzug; Frage offen gelassen 1999 S. 154

– siehe auch Rechtspflege
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

R

Rechtspflege

Strafrechtsverfahren

– Abwesenheitsverfahren 2000 S. 191
– Aktenherausgabe; kein Anspruch auf Herausgabe an den Verteidiger

2000 S. 178
– Ausstand eines Kantonsrichters, der in verschiedenen Verfahren mit-

wirkt 2001 S. 174
– Einstellung der Strafuntersuchung; die Verweisung auf den Zivilweg ist

ein prozessleitender Entscheid, keine Beschwerde an die Justizkommis-
sion 2000 S. 182

– Qualität der Beschwerde gegen Urteile des Einzelrichters in Strafsachen
2000 S. 183

– Kompetenz des Einzelrichters bei Zusatzstrafen 2000 S. 187
– Vergewaltigung als Offizialdelikt; Recht des Angeschuldigten Fragen an

den Belastungszeugen zu stellen 2000 S. 188
– Mit dem Rückzug des Strafantrages entfällt eine Prozessvoraussetzung,

das Strafverfahren ist einzustellen; Auswirkung auf Kostenfolge 2002 
S. 219

– Aufsichtsbeschwerde ist nicht Ersatz für nicht existierendes Rechtsmit-
tel; Subsidiarität gegenüber Berufung; Vorwurf des Amtsmissbrauchs
2002 S. 220

Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren

– unentgeltliche in einem Besuchsrechtsbeschwerdeverfahren 1999 S. 231
– Kosten und Parteienschädigung bei Abschreibung einer Kindesschutz-

beschwerde infolge Gegenstandslosigkeit 2001 S. 193
– Die Sprungbeschwerde ist ausgeschlossen, wenn der Regierungsrat eine

Vormundschaftsbeschwerde als vormundschaftliche Aufsichtsbehörde
zu entscheiden hat 2002 S. 135

– Die Stiftungsaufsichtsbeschwerde als Beschwerde sui generis verleiht
dem legitimierten Gesuchsteller Anspruch auf einen beschwerdefähigen
Entscheid der Aufsichtsbehörde, somit des Regierungsrats. Die Sprung-
beschwerde ist ausgeschlossen 2002 S. 137

– Legitimation zur Stiftungsaufsichtsbeschwerde 2002 S. 246
– Aufsichtsbeschwerde im Vormundschaftsrecht 2002 S. 252
– Keine Wiedererwägung von Rechtsmittelentscheiden 2002 S. 289
– Einreichung einer Beschwerdeschrift; Rechtzeitigkeit 2002 S. 291
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

Zivilrechtsverfahren

– Pfandausfallschein als Beweismittel für Zahlungsunfähigkeit 2000 S. 173

– Unentgeltliche Prozessführung; Unterhaltskosten für ein im gleichen
Haushalt lebendes Kind 2000 S. 173

– Verfügung des Eheschutzrichters als superprovisorische Massnahme;
Nichteintreten auf Beschwerde wegen Rechtsverweigerung 2001 S. 177

– Bedürftigkeit, Unterhaltspflichten: Leistung von Prozesskostenvor-
schüssen 2001 S. 169

– Wiederaufnahme eines Verfahrens; Ausnahmen für das summarische
Verfahren 2001 S. 180

– Keine unentgeltliche Rechtspflege bei Verheimlichung von Vermögens-
werten 2000 S. 175

– Zuständigkeit des Kantonsgerichtspräsidenten zum Erlass vorsorglicher
Massnahmen während des Berufungsverfahrens 2001 S. 171

– Der verfassungsmässige Anspruch der bedürftigen Partei auf unentgelt-
liche Rechtspflege bezieht sich grundsätzlich nur auf die Zukunft 2002
S. 197

– Verfahren vor der Schlichtungsstelle für arbeitsrechtliche Streitigkeiten,
kein Anspruch auf Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes
2002 S. 198

– Unlauterer Wettbewerb: Realerfüllungsanspruch auf Einhaltung laute-
rer Werbung genügt allein noch nicht als Verfügungsgrund. Es bedarf
eines besonderen Interesses an der Realerfüllung 2002 S. 201

– ZPO: § 201 Abs. 2 hat den Charakter einer Ordnungsvorschrift und
bezweckt nicht, die säumige Gegenpartei an der Berufungsverhandlung
von jeglicher Stellungnahme zur Berufung auszuschliessen 2002 S. 207

– Beschwerdebegründung als gesetzliches Gültigkeitserfordernis; Voraus-
setzung für die Wiederherstellung einer Beschwerdefrist 2002 S. 210

– ZPO § 208 Ziff. 2: Kompetenzen der Aufsichtsinstanz 2002 S. 212

– Wo die Einsprache an das Kantonsgericht möglich ist, kann nach der
Praxis der Justizkommission gegen eine Verfügung des Referenten kei-
ne Beschwerde erhoben werden und der Einspracheentscheid des Kan-
tonsgerichts nur mit der Hauptsache weitergezogen werden 2002 S. 215

– Auslegung der Begriffe öffentliche oder private Strasse; Massgebend für
die Zuständigkeit ist das Interesse für eine Verkehrsanordnung auf pri-
vaten Grund 2002 S. 216

Rechtsöffnungsverfahren

– Bemessung der Parteientschädigung 1999 S. 129
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

S

Schaden

– Feststellung bei erlittenem Vergehen oder Verbrechen; Ausführungen
in den Erwägungen genügen 1999 S. 147

Schuldbetreibung und Konkurs

– Konkursamt ist nicht legitimiert, gegen das Konkursdekret eine
Beschwerde einzureichen zur Feststellung dessen Nichtigkeit (Ände-
rung der Rechtssprechung), Rechtsfolgen, 2000 S. 141

– Anforderungen an die Angaben im Betreibungsbegehren; i.c. Adresse
des Gläubigers 2000 S. 147

– Korrektur einer fehlerhaften Gläubiger- und Parteibezeichnung 2000 
S. 149

– Deutscher Vergütungsfeststellungsbeschluss; Vollstreckbarerklärung,
Rechtsöffnung 2000 S. 150

– Betreibung einer AG, über die der Konkurs eröffnet worden ist, die
aber noch im HReg eingetragen ist 2000 S. 153

– Streitwert der Kollokationsklage; Zuständigkeit des Friedensrichters
2000 S. 158

– Provisorische Pfändung; Öffnen von Tresorfächern, Inventarisierung
2000 S. 169

– Eine Konkursandrohung, in welcher nicht in Betreibung gesetzte Forde-
rungsbeträge aufgeführt sind, ist nichtig. Aus Gründen des Schuldner-
schutzes gilt dies selbst dann, wenn nur für einen einzelnen von mehre-
ren Forderungsbeträgen keine Betreibung angehoben worden ist 2001
S. 149

– Eine erst nach Konkurseröffnung erfolgte Tilgung der gesamten Schuld
kann nur berücksichtigt werden, wenn diese innerhalb der Rechtsmittel-
frist erfolgt ist 2001 S. 161

– Auf offensichtlichem Irrtum beruhender Eintrag im Handelsregister
und deren Folgen für das Betreibungsamt 2001 S. 150

– Einforderung grundpfandgesicherter Zinsen und Annuitäten 2001 S. 152

– Vollstreckbarerklärung eines italienischen Urteils 2001 S. 154

– Nachlassstundungsverfahren; Ausschöpfung der Höchstdauer der Stun-
dung und Gewährung einer neuerlichen Stundung 2001 S. 162
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

– Änderung des Wohnsitzes des Schuldners während des Einleitungsver-
fahrens 2002 S. 175

– Rechtsstillstand wegen schwerer Erkrankung; Voraussetzungen 2002 
S. 177

– Die in einem Rechtsöffnungsentscheid im Dispositiv erfolgte Vollstreck-
barerklärung eines ausländischen Urteils erwächst in Rechtskraft und
bindet den Richter in einem späteren Rechtsöffnungsverfahren 2002 
S. 179

– Es ist in erster Linie Sache des Urteilsstaates, die ordnungsgemässe
Zustellung des Urteils zu prüfen, gehört aber auch zu den Pflichten der
Behörden des Staates, in dem das Urteil vollstreckt werden soll. Zustel-
lungsnachweis mittels Zustellungsurkunde und deren Bedeutung 2002
S. 182

– Prozessgewinn des Klägers besteht in der Differenz zwischen jener
Konkursdividende, welche dem Beklagten nach der ursprünglichen Kol-
lokation zugekommen wäre und jener, welche ihm nach der gerichtlich
bereinigten Kollokation zukommt 2002 S. 185

– Die Frage, ob eine Forderung als Kostenforderung oder Massaschuld
Anspruch auf Deckung vor den Konkursgläubigern habe, ist als ein sol-
che der Verteilung von der Aufsichtsbehörde zu entscheiden. Die aus
der Zwangsverwertung einer Liegenschaft anfallende Mehrwertsteuer
gehört zu den Massekosten und ist vorab aus dem Gesamterlös der Lie-
genschaft zu bezahlen 2002 S. 187

– Arrest kann nur auf Sachen und Rechte gelegt werden, die zumindest
nach glaubwürdigen Angaben des Gläubigers rechtlich und nicht bloss
wirtschaftlich dem Schuldner gehören. Dritteigentum darf nur im Falle
des sog. „Durchgriffs» verarrestiert werden, d.h. wenn der Schuldner
seine Vermögenswerte rechtsmissbräuchlich einer von ihm beherrschten
Gesellschaft übertragen hat 2002 S. 190

Schule

– Kognition bei Schülerbeurteilungen; Beschwerde gegen Maturitätsnote
2000 S. 221

Sozialhilfe

– Einschränkung wegen Verweigerung zumutbarer Mitwirkung 2000 
S. 102

– Unterstützungswohnsitz; Beweislast 2002 S. 285
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Steuern und Abgaben

– Rekursverfahren. Der Rekurs ist zulässig gegen den Einspracheent-
scheid. Frage offen gelassen ob ausserhalb dieser Ordnung Rekurs erho-
ben werden kann 2001 S. 43

– Verlustrechnung nach vollständiger Veräusserung eines Grundstücks.
Anwendung beim Verkauf von mehreren geerbten Stockwerkeinheiten
2001 S. 47

– Steueraufschub bei Ersatzbeschaffung. Identität zwischen Veräusserer
und Erwerber 2001 S. 49

– Verjährungsfrist, absolute; Einführung 2002 S. 73

Stiftung

– Aufhebung einer Stiftung mit geringem Restvermögen 2001 S. 183

– Aufsicht; örtliche und sachliche Zuständigkeit 2001 S. 184

– Verlängerung einer limitierten Stiftungstätigkeit; Interessenabwägung
1999 S. 191

– Legitimation zur Aufsichtsbeschwerde 2002 S. 246

Strafrecht

– Begriff des Arbeitsergebnisses i.S. von Art. 23 UWG 2000 S. 165

– Check- und Kreditkartenmissbrauch; Verhältnis zu Betrug 2000 S. 166

– Unlauterer Wettbewerb; Begriff der besonders aggressiven Verkaufsme-
thode 2002 S. 193

T

Tempo 30-Zone

– rechtliche Zulässigkeit für Quartier Rosenberg in Zug 2000 S. 97
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U

Unfallversicherung

– Anforderungen an die Glaubhaftmachung eines Unfalls 2000 S. 53

– Berechnung des versicherten Verdienstes bei Versicherten, die am Tage
eines Unfalls nicht den Lohn eines Versicherten mit voller Leistungs-
fähigkeit beziehen 2001 S. 66

– Beginn der Versicherung 2002 S. 87

– Unfallähnliche Körperschädigung. Voraussetzungen, unter denen
Meniskusrisse als UVG-versicherte Ereignisse gelten 2002 S. 90

Umweltrecht

– (Datenschutz) Bekanntgabe von Daten an eine Umweltschutzorganisati-
on 2002 S. 305

V

Vergaberecht

– Ungewöhnlich niedrige Angebote 2001 S. 99

– Auswahl im selektiven Verfahren; Fusion von Firmen während eines
zweistufigen Verfahrens 2001 S. 100

– Ungewöhnlich niedriges Angebot. Ein Unterangebot ist nicht zulässig,
aber Anlass zur näheren Prüfung 2002 S. 120

– Die Vergabekriterien sind vor der Submission festzulegen 2002 S. 122

Versicherungsbedingungen, Allgemeine

– Auslegung einer Ausschlussklausel; Krankheit infolge Alkoholismus
1999 S. 122

Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren

– siehe unter Rechtspflege

Vollmacht

– des Betroffenen zur Datenbekanntgabe (Datenschutz) 2001 S. 247

Vollstreckungsverfahren

– Im Vollstreckungsverfahren kann der Sachentscheid nicht neu aufgerollt
werden 1999 S. 108
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W

Waffentragbewilligung

– Der Schutz von Personen, auch der eigenen Person, gehört nicht zu den
Aufgaben eines Liegenschafts- und Immobilienverwalters 2001 S. 205

Wahlen

– Irreführung der Wählerschaft; förmliche Beschwerde oder Aufsichtsbe-
schwerde 1999 S. 166

Wasserrecht

– Konzessionsgebühr für eine Boje im Bojenfeld 1999 S. 104

Wohnsitz

– Auslegung des Begriffs 1999 S. 152

Z

Zahlungsunfähigkeit

– Auslegung des Begriffs 1999 S. 152

Zuständigkeit

– sachliche Unzuständigkeit des Strafgerichts zur Beurteilung von öffent-
lichrechtlichen Forderungen im Rahmen eines Adhäsionsprozesses 1999
S 160
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Inhaltsverzeichnis 2002

V. Verwaltungsrechtspflege

1. Keine Wiedererwägung von Rechtsmittelentscheiden

Die Rechtskraftwirkung von verwaltungsbehördlichen Rechtsmittelent-
scheiden ist stärker als jene von Verwaltungsverfügungen. Deshalb
unterliegen solche Entscheide einem Wiedererwägungsverbot. Ein
Wiedererwägungsgesuch kann sich nur auf erstinstanzliche Verfü-
gungen beziehen

2. Rechtzeitige Einreichung eine Beschwerdeschrift

§ 44 VRG; Art. 157, 169 Abs. 1 Bst. d und e Verordnung (1) zum Postver-
kehrsgesetz vom 1. September 1967 (PVV, SR 783.01). – Wann gilt
eine eingeschriebene Briefpostsendung als zugestellt? Nichteintreten
auf eine Beschwerde nach unbenütztem Ablauf einer Nachfrist zur
Verbesserung der Beschwerdefrist

C. Grundsätzliche Stellungnahmen

Datenschutzpraxis

Vorbemerkungen

I. Welche Bedeutung hat die Amtshilfe für die Steuerverwaltung?

II. Zum Recht kantonsrätlicher Kommissionen auf Einsicht in Daten der
Verwaltung

III. Welche Patientendaten benötigt die Krankenkasse?

IV. Einbürgerungsverfahren: Darf von einbürgerungswilligen Personen ein
Foto verlangt werden?

V. Zum Einsichtsrecht von Umweltschutzorganisationen

289

291

295

296

297

200

302

305
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Abkürzungsverzeichnis

a.a.O. am angeführten Ort

ABl Amtsblatt des Kantons Zug

Abs. Absatz

AGSchV Allgemeine Gewässerschutzverordnung vom 19. Juni
1972 (SR 814.201)

AHVG BG über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
vom 20. Dezember 1946 (SR 831.10)

AHVV V über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom
31. Oktober 1947 (SR 831.101)

ANAG BG über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer
vom 26. März 1931 (SR 142.20)

ANAV VV zum ANAG vom 1. März 1949 (SR 142.201)

AVIG BG vom 25. Juni 1982 über die Obligatorische Arbeits-
losenversicherung und die Insolvenzentschädigung 

(SR 837.0)

AVIV BG vom 25. Juni 1982 über die Obligatorische Arbeits-
losenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom
31. August 1983 (SR 837.02)

Anh. Anhang

Anm. Anmerkung(en)

AnwG G über die Ausübung des Anwaltsberufes im Kanton
Zug vom 28. November 1996 (BGS 163.1)

AnwT V des Obergerichts über den Anwaltstarif vom 3. Dezem-
ber 1996 (BGS 163.4)

AR Altstadtreglement der Stadt Zug

Archiv Schweizerisches Archiv für Abgaberecht

Art. Artikel

AVIG BG vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosen-
versicherung und die Insolvenzentschädigung (SR 837.0)

Bau G Baugesetz für den Kanton Zug vom 18. Mai 1967 (GS 19,
349). (Dieses Gesetz ist durch das Planungs- und Bauge-
setz vom 26. Novemeber 1998 aufgehoben) vgl. PBG;
BGS 721.11

BB Bundesbeschluss

BB1 Bundesblatt
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BG Bundesgesetz

BGBB BG über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991
(SR 211.421.11)

BGBM BG über den Binnenmarkt vom 6. Oktober 1995 (Binnen-
marktgesetz: BGBM; SR 943.02)

BGE Entscheidung(en) des Schweizerischen Bundesgerichtes

BGS Bereinigte Gesetzessammlung des Kantons Zug

BKBVG Eidgenössische Beschwerdekommission für die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

BJM Basler Juristische Mitteilungen

BlSchK Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs

BMM BB über Massnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen
vom 30. Juni 1972 (SR 221.213.1)

BO Bauordnung

BPR BG vom 17. Dezember 1976 über die Politischen Rechte
(SR 161.1)

BRAGO (deutsche) Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte

Bst. Buchstabe

BStP BG über die Bundesstrafrechtspflege vom 15. Juni 1934
(SR 312.0)

BüG BG über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts
(Bürgerrechtsgesetz) vom 29. September 1952 (SR 141.0)

BV Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101)

BVG BG über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Inva-
lidenvorsorge vom 25. Juni 1982 (SR 831.40)

BVR Bernische Verwaltungsrechtsprechung

BVV 1 V über die Beaufsichtigung und die Registrierung der
Vorsorgeeinrichtungen vom 29. Juni 1983 (SR 831.435.1)

BVV 2 V über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge vom 18. April 1984 (SRR 831.441.1)

bzw. beziehungsweise

DBG BG über die direkte Bundessteuer (DBG) vom 14. De-
zember 1990 (SR 642.11)

DSG Datenschutzgesetz vom 28. September 2000 (BGS 157.1)
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DSG; eidg. BG über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (SR 235.1)

Denkmal G G über Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüter-
schutz (Denkmalschutzgesetz) vom 26. April 1990 
(BGS 423.11)

Diss. Dissertation

E. Erwägung(en)

EG Einführungsgesetz

EG FFE EG zum BG über die Änderung des Schweizerischen Zi-
vilgesetzbuches (Fürsorgerische Freiheitsentziehung) vom
28. Januar 1982 (BGS 213.11)

EGG BG über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes
vom 12. Juni 1951 (SR 211.412.11)

EG ZGB G betr. die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches für den Kanton Zug vom 17. August 1911 
(BGS 211.1)

EMRK Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention) vom
4. November 1950 (SR 0.101)

ES Entscheidsammlung des Verwaltungsgerichts des Kantons
Zug

EUeR Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in
Strafsachen vom 20. April 1959 (SR 0.351.1)

f.; ff. (und) folgende (Seiten)

FHG G über den Finanzhaushalt des Kantons und der Ge-
meinden (Finanzhaushaltsgesetz) vom 28. Februar 1985
(BGS 611.1)

FIG BG über die Familienzulagen in der Landwirtschaft vom
20. Juni 1952 (SR 836.1)

FZG BG über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz)
vom 17. Dezember 1993 (SR 831.42)

G Gesetz (des Kantons Zug)

GBP Grundbuchparzelle

GestG BG vom 24. März 2000 über den Gerichtsstand in Zivil-
sachen (SR 272)

GewG G über die Gewässer vom 25. November 1999 (BGS 731.1)
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GG G über die Organisation und Verwaltung der Gemeinden
(Gemeindegesetz) vom 4. September 1980 (BGS 171.1)

GO KRB über die Geschäftsordnung des Kantonsrates vom
1. Dezember 1932 (BGS 141.1)

GO RR KRB über die Geschäftsordnung des Regierungsrates
und der Direktionen vom 25. April 1949 (BGS 151.1)

GOG G über die Organisation der Gerichtsbehörden vom 
3. Oktober 1940 (BGS 161.1)

GOStVw G über die Organisation der Staatsverwaltung vom
10. April 1967 (BGS 153.1)

GS Gesetzessammlung

GSchG BG über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung
(Gewässerschutzgesetz) vom 8. Oktober 1971 (SR 814.20)

GstG Gesetz über die Grundstückgewinnsteuer vom 2. No-
vember 1990 (GS 23, 66s). Dieses Gesetz ist durch das
Steuergesetz vom 25. Mai 2000 per 1. Januar 2001 aufge-
hoben (vgl. §187 ff. Stg; BGS 632.1)

GVP Gerichts- und Verwaltungspraxis des Kantons Zug

IPRG BG über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezem-
ber 1987 (SR 291)

IRSG BG über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechts-
hilfegesetz) vom 20. März 1981 (SR 351.1)

IRSV V über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen
(Rechtshilfeverordnung) vom 24. Februar 1982 (SR 351.11)

IVG BG vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung 
(IR 831.20)

IVöB Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche
Beschaffungswesen vom 25. November 1994

IVV V vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung
(SR 831.201)

i.S in Sachen

i.V.m. in Verbindung mit

JAR Jahrbuch des schweizerischen Arbeitsrechts

JKE Entscheid der Justizkommission

K Kantonsgericht
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kant. BüG G betreffend Erwerb und Verlust des Gemeinde- und
Kantonsbürgerrechts (Bürgerrechtsgesetz vom 3. Septem-
ber 1992 (BGS 211.3)

kant. ZStV VV über das Zivilstandswesen (kantonale Zivilstandsver-
ordnung) vom 28. April 1981 (BGS 212.1)

KBG G über die Zuger Kantonalbank vom 20. Dezember 1973
(BGS 651.1)

KOV V über die Geschäftsführung des Konkursämter vom 
13. Juli 1911 (SR 281.32)

KRB Kantonsratsbeschluss

KRV Kantonsratsvorlage

KSV Kreisschreiben über die Versicherungspflicht

KV Verfassung des Kantons Zug vom 31. Januar 1894 
(BGS 1/1.1)

KZG G über die Kinderzulagen vom 16. Dezember 1982
(BGS 844.4)

LBG G über die Besoldung der Lehrer an den Volksschulen
(Lehrerbesoldungsgesetz) vom 21. Oktober 1976
(BGS 412.31)

lit. litera (Buchstabe)

LPG BG über die landwirtschaftliche Pacht vom 4. Oktober
1985 (SR 221.213.2)

LSV Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986
(SR 814.41)

MP Mietrechtspraxis

MSÜ Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit der Be-
hörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet
des Schutzes von Minderjährigen vom 5. Oktober 1961
(SR 0.211.231.01)

N (Band-) Note(n) in Kommentaren

NHG BG über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966
(SR 451)

NISV V des Bundesrates vom 23. Dezember 1999 über den
Schutz vor nichtionisierender Strahlung (SR 814.710)

NZZ Neue Zürcher Zeitung Zürich

O Obergericht
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OG BG über die Organisation der Bundesrechtspflege 
(Bundesrechtspflegegesetz) vom 16. Dezember 1943 
(SR 173.110)

OHG BG über die Hilfe an Opfern von Straftaten vom 4. Okto-
ber 1991 (Opferhilfegesetz, SR 312.5)

OR BG betr. die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März
1911 (SR 220)

PAV V über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Okto-
ber 1977 (SR 211.222.338)

PBG Planungs- und Baugesetz vom 26. November 1998 
(BGS 721.11)

PflKV V über das Pflegekinderwesen (Pflegekindverordnung)
vom 7. Mai 1985 (BGS 213.41)

Pr Praxis des Bundesgerichtes

PStG Polizeistrafgesetz vom 26. Februar 1981 (BGS 311.1)

PvKG G betr. individuelle Prämienverbilligung in der Kranken-
pflegeversicherung vom 15. Dezember 1994 (BGS 842.6)

R Regierungsrat

Regl Reglement

R OG Rechenschaftsbericht des Obergerichts

RPG BG über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (SR 700)

RPK Rechnungsprüfungskommission

RPV V über die Raumplanung vom 2. Oktober 1989 (SR 700.1)

RRB Regierungsratsbeschluss

RTVG BG vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen 
(SR 784.4)

Rz Randziffer

S Strafgericht

SchKG BG über Schuldbetreibung und Konkurs vom 16. De-
zember 1994 (SR 281.1)

SchlT Schlusstitel

SchulG Schulgesetz für den Kanton Zug vom 31. Oktober 1968
(BGS 412.11)
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SHG G über die Sozialhilfe im Kanton Zug (Sozialhilfegesetz)
vom 16. Dezember 1982 (BGS 861.4)

SHV V zum Sozialhilfegesetz (Sozialhilfeverordnung) vom 
20. Dezember 1983 (BGS 861.41)

SJZ Schweizerische Juristenzeitung

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts

SSV V über die Strassensignalisation vom 31. Mai 1963 
(SR 714.21)

StE Der Steuerentscheid; Sammlung aktueller steuerrechtlicher
Entscheidungen

StG Steuergesetz vom 25. Mai 2000 (BGS 632.1)

StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
(SR 311.0)

StPO Strafprozessordnung für den Kanton Zug vom 3. Oktober
1940 (BGS 321.1)

SVG BG über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958
(SR 741.01)

SZS Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung

TVA Technische Verordnung über die Abfälle vom 10. Dezem-
ber 1990 (SR 814.600)

URG BG betr. das Inhaberrecht an Werken der Literatur und
Kunst vom 14. Oktober 1922 (SR 231.1)

USG BG über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 
(SR 814.01)

UVG BG über die Unfallversicherung vom 20. März 1981
(SR 832.20)

UVV V über die Unfallversicherung vom 20. Dezember 1982
(SR 832.202)

UWG BG gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezem-
ber 1986 (SR 241)

V Verwaltungsgericht

VAM Verein für Arbeitsmarktmassnahmen

VBB V über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1993
(SR 211.412.110)

VE Sammlung der Verwaltungsentscheide (Anh. zum Rechen-
schaftsbericht des Regierungsrates des Kantons Zug; letzt-
mals erschienen 1975 für die Jahre 1971–1974)
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VRöB Vergaberichtlinien aufgrund der Interkantonalen Vereinba-
rung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 14. Sep-
tember 1995

VG G über die Verantwortlichkeit der Gemeinwesen, Behörde-
mitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz) vom
1. Februar 1979 (BGS 154.11)

VormV V über das Vormundschaftswesen vom 20. November
1943 (BGS 213.2)

VPB Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

VRG G ü¨ber den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (Verwal-
tungsrechtspflegegesetz) vom 1. April 1976 (BGS 162.1)

VRV V über die Strassenverkehrsregeln vom 13. November
1962 (SR 741.11)

VV Vollziehungsverordnung

VwOG G über die Organisation der Staatsverwaltung vom 
10. April 1967 (BGS 153.1)

VwVG BG über die Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember
1968 (SR 172.021)

WAG G über die Wahlen und Abstimmungen vom 23. Januar
1969 (BGS 131.1)

ZAK Zeitschrift für die Ausgleichskassen

ZBl Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungs-
recht (bis 1989: Schweizerisches Zentralblatt für Staats-
und Gemeindeverwaltung)

ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
(SR 210)

Ziff. Ziffer

zit. zitiert

ZPO Zivilprozessordnung für den Kanton Zug vom 3. Oktober
1940 (BGS 222.1)

ZR Blätter für zürcherische Rechtsprechung

ZSA Zeitschrift für Sozialarbeit

ZStV V über das Zivilstandswesen (Zivilstandsverordnung) vom
1. Juni 1953 (SR 211.112.1)

ZVW Zeitschrift für Vormundschaftswesen

ZZW Zeitschrift für Zivilstandswesen
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Datenschutzpraxis

Vorbemerkungen

Zentrale Rechtsgrundlage in den Bereichen Datenschutz und Daten-
sicherheit ist für die öffentliche Verwaltung das Datenschutzgesetz des Kan-
tons Zug vom 28. September 20001 (im Folgenden: DSG).

Ein Hinweis zu den Befugnissen des Datenschutzbeauftragten (im Fol-
genden: DSB): Gemäss § 20 Abs. 2 DSG kann der Datenschutzbeauftragte
bei Verletzung von Datenschutzvorschriften das Organ auffordern, die erfor-
derlichen Massnahmen zu ergreifen. Wird die Aufforderung nicht befolgt
oder abgelehnt, kann die Angelegenheit dem Gemeinderat (in gemeindli-
chen Angelegenheiten) bzw. dem Regierungsrat (in kantonalen Angelegen-
heiten) unterbreitet werden. Werden in gemeindlichen Angelegenheiten die
erforderlichen Massnahmen durch den Gemeinderat nicht ergriffen, so kann
der DSB eine Stellungnahme an die Direktion des Innern als allgemeinem
Aufsichtsorgan2 der Gemeinden richten. Anschliessend kann die Angelegen-
heiten dem Regierungsrat unterbreitet werden.

Lehnt der Regierungsrat die Empfehlung des DSB ab, so ist der verwal-
tungsinterne Weg erschöpft. Aufgrund von § 19 Abs. 1 Bst. f DSG besteht
allerdings die Möglichkeit, die Öffentlichkeit über wesentliche Anliegen des
Datenschutzes zu orientieren.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der DSB grundsätzlich3 keine
Weisungsbefugnisse hat. Der Datenschutz soll durch Information, Beratung
und Empfehlung umgesetzt werden.

Im Folgenden werden fünf Fälle aus der DSB-Beratung zusammengefasst.
Weitere Beispiele und die Ausleuchtung der datenschutzrechtlichen Praxis
findet sich in den ausführlichen Tätigkeitsberichten4 des DSB.

1 BGS 157.1
2 § 42 Ziff. 3 Kantonsratsbeschluss über die Geschäftsordnung des Regierungsrates und

der Direktionen (BGS 151.1).
3 Ausnahme: Gemäss § 19 Abs. 1 Bst. g kann der DSB gegenüber Datenschutzstellen

der Gemeinden und der kantonalen Direktionen Weisungen erteilen. Bis anhin haben
jedoch weder Gemeinden noch kt. Direktionen von der Möglichkeit, eigene Daten-
schutzstellen zu schaffen, Gebrauch gemacht (Stand: 15. April 2003).

4 Kostenlos beim DSB zu bestellen sowie auf der Web-Site des DSB:
«www.datenschutzzug.ch» zugänglich.
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I. Welche Bedeutung hat die Amtshilfe für die Steuerverwaltung?

Fragestellung

Verschiedentlich haben sich Privatpersonen und Verwaltungsstellen erkun-
digt, wie die Datenbekanntgabe an die Steuerverwaltung im Rahmen der
Amtshilfe geregelt ist. Im Zentrum stand die Frage nach Ausgestaltung und
Umfang der Datenbekanntgabe der kantonalen Gebäudeversicherung (und
des Grundbuchamtes) an die Steuerverwaltung: Sieht das Steuergesetz vor,
dass die Steuerverwaltung umfassend und systematisch Angaben von der Ge-
bäudeversicherung verlangen kann? Diese Frage ist deshalb von Bedeutung,
da die Gebäudeversicherung aktuelle Angaben zum Wert von Gebäuden hat.

Aus den Empfehlungen

1. Massgebend ist § 110 Abs. 1 des Steuergesetzes (BGS 632.1). Es fragt
sich, welche Bedeutung hier dem Wortlaut «...aus ihren Akten Auskunft zu
erteilen» dieser Bestimmung zukommt. 

Bei der Amtshilfe geht es um konkrete Einzelfälle, nicht dagegen um
systematische Erhebungen. Dies ist grundsätzlich im Verwaltungsrecht der Fall
und ergibt sich hier auch direkt aus dem klaren Wortlaut der Bestimmung. Die
Steuerverwaltung hat dem Organ im Zusammenhang mit einem ganz be-
stimmten Fall somit Fragen zu stellen. Das angefragte Organ hat seinerseits
gemäss dem klaren Wortlaut grundsätzlich Auskunft zu erteilen. Die Auskunft
kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Festzuhalten ist, dass das angefragte
Organ der Steuerverwaltung jedoch keine Akteneinsicht gewähren muss.

2. Zur Frage der Amtshilfe gibt es eine reichhaltige Praxis des Bundesge-
richts, insbesondere im Rahmen internationaler Amtshilfeverfahren in Steu-
ersachen sowie im Ausländerrecht. So führte das Bundesgericht etwa aus: 

«...Andererseits besteht die Pflicht zur Amtshilfe nicht uneingeschränkt.
Vielmehr gilt es, Abwägungen vorzunehmen. Ebenso sind gewisse Verfah-
rensgrundsätze zu beachten. Allgemein, d.h. vorbehältlich anderslautender
Vorschriften, lässt sich insofern sagen, dass Amtshilfe auf Ersuchen und im
Einzelfall zu erfolgen hat. Das Amtshilfegesuch ist zu begründen und die er-
suchte Behörde muss gestützt hierauf prüfen, ob der Amtshilfehandlung
überwiegende öffentliche oder private Interessen bzw. besondere Geheim-
haltungsvorschriften entgegenstehen (institutionelle und materielle Schran-
ken der Amtshilfe).» (VPB 62.20/17. November 1997)

3. Zum selben Ergebnis gelangen auch die Kommentatoren des Zürcher
Steuergesetzes zum praktisch gleich lautenden § 121 ZH-StG (Kommentar
zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Richner/Frei/Kaufmann, Zürich
1999/2001, S. 792–796).
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4. Vgl. auch die Ausführungen des DSB zur Amtshilfe in GVP 2001
S. 244–247.

Fazit

5. Die Steuerverwaltung kann gestützt auf § 110 StG von anderen Orga-
nen (unter Einschluss der Gebäudeversicherung bzw. des Grundbuchamtes)
Auskunft in bestimmten, genau bezeichneten Einzelfällen verlangen. Die
Anfrage ist zu begründen.

Das Verhältnismässigkeitsprinzip verlangt, dass die fraglichen Daten vor-
erst beim Steuerpflichtigen selber erhoben werden müssen. Die Amtshilfe
greift somit erst, wenn die für die Steuerbehörden notwendigen Daten vom
Steuerpflichtigen nicht bekannt gegeben werden (bzw. konkreter Anlass vor-
liegt, dass die bekannt gegebenen Daten nicht korrekt sind).

Für systematische Erhebungen bildet § 110 StG dagegen keine Rechtsgrund-
lage.

II. Zum Recht kantonsrätlicher Kommissionen auf Einsicht in Daten der
Verwaltung

Fragestellung

Die Staatswirtschaftskommission (im Folgenden: Stawiko) möchte sich
ein Bild über die Anstellungsbedingungen von Verwaltungsmitarbeitenden
einer bestimmten Verwaltungseinheit machen. Sie verlangt deshalb, Einsicht
in die Lohndaten der betreffenden Mitarbeitenden nehmen zu können. Im
Zentrum des Interessens steht die Frage der Entlöhnung eines Kadermitar-
beiters. Es ist zu prüfen, ob diese Datenbekanntgabe an die Kommission
rechtmässig ist.

Aus den Empfehlungen

1. Vorweg: Liegt die ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person zur
Datenbekanntgabe vor, so ist die entsprechende Datenbekanntgabe grund-
sätzlich rechtmässig. 

Ist dies nicht der Fall, so ist im Folgenden zu prüfen, ob auch gegen den
Willen der betroffenen Person die Lohndaten der Stawiko bekannt gegeben
werden dürfen.

2. Das Datenschutzgesetz kommt gemäss § 3 Abs. 2 Bst. b nicht zur An-
wendung bezüglich «Geschäfte, über welche die Stimmberechtigten, der
Kantonsrat oder Gemeindeparlamente beschliessen». Eine ähnliche Bestim-
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mung kennt auch das Eidg. Datenschutzgesetz (Art. 2 Abs. 2 Bst. b des Bun-
desgesetzes über den Datenschutz, SR 235.1).

Hier wie dort ist Sinn und Zweck einer solchen Ausnahmebestimmung,
dass das Parlament die ihm von der Verfassung zugewiesene Oberaufsicht über
die Verwaltung andernfalls nicht ausüben könnte (vgl. Näheres dazu: Kom-
mentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, N 36 ff. zu Art. 2 Eidg. DSG).

Es kann hier offen gelassen werden, ob es sich vorliegendenfalls tatsäch-
lich um ein Geschäft im Sinne von § 3 Abs. 2 Bst. b DSG handelt, sind die
datenschutzrechtlichen Grundsätze, die sich bereits aus dem Staats- und
Verwaltungsrecht ergeben, auch dann zu beachten, wenn das Datenschutz-
gesetz direkt nicht zur Anwendung kommt (im Vordergrund steht dabei das
Verhältnismässigkeitsprinzip, diesbezüglich insbesondere auch die Geeignet-
heit). Auch der Schutz der Persönlichkeitsrechte bleibt ohnehin vorbehalten.

Da es sich vorliegendenfalls um eine Frage des Persönlichkeitsschutzes
sowie des Amtsgeheimnisses handelt, kann der Datenschutzbeauftragte un-
besehen davon, ob hier das DSG (direkt oder sinngemäss) zur Anwendung
kommt, eine Empfehlung abgeben.

3. Für die Datenbekanntgabe an die Stawiko ist § 24 des Kantonsrats-
beschlusses über die Geschäftsordnung des Kantonsrates (BGS 141.1, im Fol-
genden: KRB) massgebend. Darin wird festgelegt, dass die Kommission «alle
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Auskünfte» verlangen kann, wobei
der Persönlichkeitsschutz und die Geheimnissphäre zu berücksichtigen sind.

4. Vorweg ist zu prüfen, ob die verlangte Information grundsätzlich für
die Erfüllung der kantonsrätlichen Aufgaben notwendig und verhältnismäs-
sig ist. Dies ist ohne Weiteres zu bejahen, kann es doch zur kantonsrätlichen
Oberaufsicht im Sinne von § 41 der Verfassung gehören, die Rechtmässigkeit
von Lohnfestsetzungen zu überprüfen.

Es ist etwas genauer zu untersuchen, in welchem Verhältnis die Datenbe-
kanntgabe und der Schutz der Privatsphäre stehen.

5. Gemäss der Formulierung in § 24 KRB ist das Recht auf Auskunft und
Akteneinsicht grundsätzlich umfassend zu verstehen. Persönlichkeitsschutz/
Geheimnissphäre (bzw. das Amtsgeheimnis) sind zu berücksichtigen. Letz-
tere Formulierung lässt einiges an Spielraum offen.

Der Gesetzgeber hat jedoch die klare Regelung getroffen, dass der Grund-
satz die Datenbekanntgabe, die Ausnahme die Nichtbekanntgabe darstellt.

6. Wichtig im vorliegenden Zusammenhang ist im Weiteren die Vorschrift
in § 24 Abs. 3 KRB: soweit Kommissionsmitglieder Informationen bekannt
gegeben werden, die dem Amtsgeheimnis unterstehen, unterstehen die
Kommissionsmitglieder diesbezüglich ihrerseits dem Amtsgeheimnis.
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7. Die Rechtslage kann etwa mit folgendem Schema dargestellt werden:

Bereich A): Im Zentrum stehen Daten über betroffene Personen, die un-
eingeschränkt zu schützen sind, somit nicht an die Kommission bekannt zu
geben sind.

Bereich B): Daten, die der Kommission mitgeteilt werden können, je-
doch von dieser nicht weitergegeben werden dürfen (auch nicht an den
Kantonsrat). Diesbezüglich stehen die Kommissionsmitglieder unter dem
Amtsgeheimnis. Amtsgeheimnis-Verletzungen unterliegen der Strafbarkeit
nach Art. 320 StGB. Bekanntlich handelt es sich diesbezüglich um ein Offi-
zialdelikt. 

Zusätzlich können Persönlichkeitsverletzungen durch den Betroffenen
aufgrund von Art. 28 ZGB zivilrechtlich verfolgt werden.

Damit sind Daten, die dem Amtsgeheimnis unterstehen, jedoch der
Kommission im Rahmen von § 24 KRB bekannt gegeben werden, einem
strengen Schutz unterstellt. Es ist davon auszugehen, dass die Kommissions-
mitglieder sich der diesbezüglich hohen Verantwortung bewusst sind.

Sie sind jedoch bei der Datenbekanntgabe schriftlich darauf hinzuweisen,
dass die fraglichen Daten dem Amtsgeheimnis unterstehen.

Bereich C): Daten, die dem Kantonsrat und auch der Öffentlichkeit be-
kannt gegeben werden dürfen. 

8. Zu prüfen ist, welchem Bereich die Frage des Lohnes eines Verwal-
tungsmitarbeitenden zuzuordnen ist.

Aufgrund der klaren gesetzlichen Regelung, die den kantonsrätlichen
Kommissionen sehr weitgehende Einsichtsrechte zugesteht, ist der Bereich A

A) Betroffene / Verwaltung

C) Kantonsrat / Öffentlichkeit

B) Kommission
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sehr eng zu fassen. In diese Kategorie gehören beispielsweise Gesundheitsda-
ten – wobei selbst diesbezüglich nicht ausgeschlossen ist, dass die Kommissi-
on einen Anspruch auf Bekanntgabe haben kann.

Die Frage der Lohnhöhe ist nicht derart schützenswert, dass sie nicht der
Kommission bekannt gegeben werden kann. Die grundlegenden Gehaltsan-
sprüche werden im Personalgesetz aufgeführt und sind somit für jedermann
einsehbar. Gewisse Gehälter können sogar direkt dem Gesetz entnommen
werden (Präsident Obergericht/Verwaltungsgericht, Landschreiber).

Daraus ergibt sich, dass die individuelle Einstufung nicht dem Bereich A
zuzuordnen ist. Auf der anderen Seite gehören Lohnfragen gemäss schwei-
zerischem Verständnis grundsätzlich auch nicht in die Öffentlichkeit.

Die individuellen Gehaltsansprüche können somit grundsätzlich dem
Bereich B zugeordnet werden. Der in § 24 KRB vorgesehene Schutz der
Persönlichkeit bzw. der Beachtung des Amtsgeheimnisses ist dadurch ge-
währleistet, dass die fraglichen Daten ausschliesslich der Kommission zur
Verfügung stehen, jede Weitergabe strafrechtliche sowie zivilrechtliche Kon-
sequenzen nach sich ziehen kann.

Fazit

9. Der Staatswirtschaftskommission (bzw. einem durch sie bezeichneten
Vertreter) kann Einsicht in die Löhne aller bei der fraglichen Verwaltungsein-
heit angestellten Mitarbeitenden (somit auch betr. des Kaders) erteilt werden.

Da die fraglichen Daten dem Amtsgeheimnis unterstehen, unterstehen
bezüglich den bekanntgegebenen Daten auch sämtliche Mitglieder der Kom-
mission dem Amtsgeheimnis.

Darauf ist ausdrücklich und schriftlich hinzuweisen; ebenso, dass die di-
rekte oder indirekte Bekanntgabe dieser Daten ausserhalb der Kommission
eine Amtsgeheimnisverletzung im Sinne von Art. 320 des Strafgesetzbuchs
darstellen kann. Vorbehalten bleibt zudem die zivilrechtliche Verantwortlich-
keit aufgrund von Art. 28 ZGB, sollten Betroffene Persönlichkeitsverletzun-
gen geltend machen.

III. Welche Patientendaten benötigt die Krankenkasse?

Fragestellung

Eine Krankenkasse verlangt umfassende Bekanntgabe von Einzelheiten
aus der Krankengeschichte eines Patienten. Die Spitalverwaltung ist unsi-
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cher, welche Daten der Krankenkasse (bzw. dem Vertrauensarzt) bekannt zu
geben sind. Verschiedentlich haben sich auch freiberufliche Ärzte bezüglich
dieses Themas an den Datenschutzbeauftragten gewandt.

Aus den Empfehlungen

1. Die Datenbekanntgabe im Bereiche der obligatorischen Krankenversi-
cherung wird im Bundesgesetz über die Krankenversicherung geregelt (KVG;
SR 832.10). Diesem gemäss muss der Leistungserbringer dem Versicherer
eine detaillierte und verständliche Rechnung zustellen. Er muss dem Versi-
cherer auch alle Angaben machen, die dieser benötigt, um die Berechnung
der Vergütung und die Wirtschaftlichkeit der Leistung überprüfen zu können.
Im Einzelfall und auf Anfrage hin ist dem Versicherer eine genaue Diagnose
mitzuteilen bzw. sind zusätzliche Auskünfte medizinischer Natur zu erteilen.
Wenn der behandelnde Arzt es nach den Umständen als begründet erachtet,
so teilt er sämtliche Angaben medizinischer Art direkt dem Vertrauensarzt
des Versicherers mit. Falls der Patient ein solches Vorgehen verlangt, so ist
der behandelnde Arzt dazu verpflichtet (vgl. Art. 42 Abs. 3–5 KVG).

2. Angesichts der mangelnden Konkretheit von Art. 42 KVG ist die Ten-
denz der Versicherer verständlich, die Bestimmung möglichst weit auszu-
legen und möglichst viele Informationen bei den Ärzten/Spitälern einzuho-
len. Dabei übersehen die Versicherer, dass sich der Umfang der Auskunft am
Grundsatz der Verhältnismässigkeit auszurichten hat. Es dürfen somit durch
die Versicherer nur diejenigen Versichertendaten beschafft werden, die zur
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgabe unentbehrlich sind. Der Eidg. Daten-
schutzbeauftragte hat sich in seinen Tätigkeitsberichten verschiedentlich zu
dieser Problematik geäussert.

Auch der Verein der schweizerischen Datenschutzbeauftragten hat sich
des vorliegenden Themas angenommen und eine Empfehlung für das Vor-
gehen für Spitäler bei der Bekanntgabe von Austritts- und Operationsberich-
ten abgegeben (auf der Website publiziert: (http://www.edsb.ch/d/doku/
merkblaetter/austritt.htm). Diese Empfehlung kann übrigens sinngemäss
auch auf die Bekanntgabe von Patientendaten durch freiberufliche Ärzte an
Krankenversicherer angewendet werden. Danach ist stufenweise wie folgt
vorzugehen:

Stufe 1: Der Arzt/Spital stellt eine detaillierte und verständliche Rech-
nung zu.

Stufe 2: Benötigt der Versicherer im Einzelfall zusätzliche Angaben, kann
er dem Arzt/Spital schriftliche, spezifische, auf den konkreten Fall bezogene
Fragen stellen. Er hat die Notwendigkeit dieser Rückfrage zu begründen.
Der versicherten Person ist zur Information eine Kopie zuzustellen.
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Stufe 3: Sind diese Angaben ausnahmsweise nicht ausreichend, kann der
Versicherer zuhanden seines Vertrauensarztes eine ausführliche Diagnose,
ausführliche Informationen zur bisher durchgeführten Therapie sowie deren
Beurteilung, Informationen zum Behandlungsvorschlag und zur Prognose
einholen. Er hat die Notwendigkeit dieses Vorgehens schriftlich zu begrün-
den. Der versicherten Person ist zur Information eine Kopie zuzustellen.

Fazit

3. Die Bekanntgabe von Daten aus der Krankengeschichte an den Versi-
cherer unterliegt dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Ist der Versicherer der
Ansicht, zusätzliche Informationen zu benötigen, so hat er dies stichhaltig
zu begründen. Es ist im Übrigen sicherzustellen, dass diese Informationen
tatsächlich nur dem Vertrauensarzt zur Kenntnis gebracht werden und dass
der Patient eine Kopie erhält.

Es bleibt zu hoffen, dass die Leistungserbringer und die Krankenversiche-
rer im Spannungsfeld zwischen tragbaren Gesundheitskosten einerseits und
Persönlichkeitsschutz der Patienten andererseits zu einer konstruktiven Zu-
sammenarbeit finden.

IV. Einbürgerungsverfahren: Darf von einbürgerungswilligen Personen ein
Foto verlangt werden?

Fragestellung

Ist es zulässig, in den Vorlagen, die den Stimmberechtigten zugestellt
werden, Fotos der einbürgerungswilligen Personen zu veröffentlichen? Und
wie verhält es sich, wenn die Bürgerkanzlei Fotos nur für interne Zwecke
verlangt?

Aus den Empfehlungen

1. Vorweg: Die Informationen, welche im Einbürgerungsverfahren über
Einbürgerungswillige erhoben werden, dienen dazu, festzustellen, ob die
Person zur Einbürgerung geeignet ist (§ 5 des Bürgerrechtsgesetzes; BGS
121.3). Die Überprüfung, ob dieses Kriterium erfüllt wird – Vertrautheit mit
den schweizerischen und örtlichen Lebensgewohnheiten, Beachtung der
Rechtsordnung, genügende Sprachkenntnisse usw. – hat zur Folge, dass sich
Einbürgerungswillige grundsätzlich exponieren. Dabei muss aber berück-
sichtigt werden, dass jede Person, somit auch Einbürgerungswillige, Anspruch
auf Schutz der Privatsphäre haben (Art. 13 Bundesverfassung).
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2. Das Datenschutzgesetz des Kantons Zug (DSG; BGS 157.1) gilt auch
für die Bearbeitung von Daten im Zusammenhang mit dem Einbürgerungs-
verfahren. Im Kanton Zug gibt es keine gesetzlichen Grundlagen, welche die
Datenbearbeitung im Einbürgerungsverfahren explizit regeln. Der Bürgerrat
darf jedoch zur Erfüllung seiner Aufgabe sowohl gewöhnlich wie auch be-
sonders schützenswerte Personendaten erheben (vgl. § 5 Abs. 1 und 2, je-
weils Bst. b DSG). Bei einer Foto handelt es sich grundsätzlich um beson-
ders schützenswerte Personendaten. Sofern nicht ein formelles Gesetz die
Datenbearbeitung ausdrücklich umschreibt, können im Rahmen von § 5 Abs.
2 Bst. b DSG besonders schützenswerte Daten bearbeitet werden, sofern sie
für die Erfüllung der Aufgabe offensichtlich unentbehrlich sind.

2. Aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips sind zudem nur solche Da-
ten zu erheben, die für die Einbürgerung geeignet und erforderlich sind. Die
Einbürgerungsbehörde darf somit nur Daten erheben, die entscheidend sind
für die Frage, ob jemand an die schweizerischen Verhältnisse assimiliert ist
und damit die Voraussetzungen gemäss § 5 des Bürgerrechtsgesetzes für die
Einbürgerung erfüllt. Die Bürgerrechtsverordnung führt denn in § 6 auf, wel-
che Unterlagen durch die einbürgerungswillige Person einzureichen sind. In
Abs. 2 wird dem Bürgerrat das Recht eingeräumt, weitere Unterlagen verlan-
gen zu können, wobei diese ausdrücklich sachdienlich sein müssen.

Nicht nur die Datenerhebung durch den Bürgerrat, sondern auch die Da-
tenbekanntgabe gegenüber den Stimmberechtigten muss verhältnismässig
sein: Den Stimmberechtigten sind nur diejenigen Daten bekannt zu geben,
welche sie für einen Entscheid unbedingt benötigen. Dabei kann es sich nur
um geeignete und notwendige Daten handeln. 

Die Daten dürfen nur so bekannt gegeben werden, dass der Eingriff in
die Persönlichkeit/Privatsphäre der einbürgerungswilligen Person möglichst
gering bleibt.

3. Fotos sind in keiner Art und Weise dazu geeignet, darüber Auskunft zu
geben, ob eine Person eingebürgert werden kann oder nicht.

Als unzulässiger Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Einbürgerungs-
willigen muss deshalb der Versand einer Dokumentation mit Fotos der Ge-
suchsteller an die Stimmberechtigten betrachtet werden.

Auch an der Bürgerversammlung muss die Datenbekanntgabe auf das un-
bedingt erforderliche Minimum beschränkt werden. Es besteht kein Grund,
Fotos von Einbürgerungswilligen zu zeigen (z.B. auf eine Leinwand zu proji-
zieren).

Will der Bürgerrat dem Informationsbedarf der Stimmberechtigten durch
Einsicht der für einen Entscheid relevanten Akten durch Auflage gerecht
werden, so muss auch hier beachtet werden, dass nicht das ganze Dossier
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aufgelegt werden darf, sondern nur eine Zusammenfassung der Fakten, die
für die Entscheidung unentbehrlich sind. Es ist somit ebenfalls im Falle der
Auflage der Dossiers beim Bürgerrat auf Fotos zu verzichten.

4. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Veröffentlichung
von Fotos von Einbürgerungswilligen zuhanden der Stimmberechtigten un-
verhältnismässig ist, dass sie sich nicht als Entscheidungsgrundlage eignet
und deshalb unzulässig ist. 

5. Wie verhält es sich, wenn Fotos nur für die Gesuchsbehandlung erho-
ben werden, ohne dass die Fotos hingegen an die Stimmberechtigten be-
kannt gegeben werden?

Offenbar werden in der Regel vom Bürgerrat im Zusammenhang mit
dem einzureichenden Lebenslauf Fotos der Gesuchsteller verlangt. Die Fo-
tos dienen lediglich zur Erleichterung der Identifikation im persönlichen
Verkehr des Bürgerrates mit den Gesuchstellern. Es handelt sich somit um
ein blosses Hilfsmittel. Weder der Bund noch der Kanton verlangen in ihren
Gesuchsformularen und in den von den (Bürger-)Gemeinden einzureichen-
den Unterlagen Fotos der Einbürgerungswilligen.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Tatsache, dass in der Regel
nur ein Teil des Bürgerrats persönlichen Kontakt mit den Einbürgerungswil-
ligen hat, ist es deshalb zumindest fraglich, ob für die Erfüllung seiner Auf-
gabe die Ergänzung der Dossiers mit Fotos unentbehrlich ist.

Bleibt das Foto im Dossier, ohne dass es weiteren Kreisen zur Verfügung
gestellt wird, und dient das Foto ausschliesslich der Identifikation der ein-
bürgerungswilligen Person im Verkehr mit Bürgerkanzlei und Bürgerrat, so
kann dieses Vorgehen noch als rechtmässig angesehen werden. 

Fazit

6. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes ist zukünftig im Einbürge-
rungsverfahren grundsätzlich auf die Erhebung eines Fotos zu verzichten.
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V. Zum Einsichtsrecht von Umweltschutzorganisationen

Fragestellung

Eine beschwerdeberechtigte Umweltschutzorganisation (im Folgenden:
USO) verlangt Einsicht in Protokolle der Kiesabbaukontrollen und in stati-
stische Angaben über Kiesabbau und Kiesverkauf der letzten Jahre.

Hintergrundinformationen: Die Kiesabbaukontrollen werden jährlich
durch den Schweizerischen Fachverband für Sand und Kies durchgeführt
und durch die Baudirektion (Amt für Umweltschutz/AfU bzw. Amt für
Raumplanung/ARP) begleitet. Die Kiesabbauunternehmen führen Statisti-
ken über Abbau und Verkauf. 

Aus den Empfehlungen

1. Vorweg: Liegt die Einwilligung des betroffenen Unternehmens zur
Datenbekanntgabe vor, so ist die Datenbekanntgabe grundsätzlich rechtmäs-
sig. Ist dies nicht der Fall, so ist im Folgenden zu prüfen, ob auch gegen den
Willen der betroffenen Unternehmung die fraglichen Daten der USO
bekannt gegeben werden dürfen.

2. Zu den Grundsätzen der Datenbearbeitung durch die Verwaltung: Im
Kanton Zug sind grundsätzlich sämtliche Informationen der Verwaltung
geheim, sofern sie nicht aufgrund besonderer Bestimmungen öffentlich
zugänglich sind. Anders dagegen im Kanton Bern – und seit dem 01. Januar
2003 auch im Kanton Solothurn – wo das Öffentlichkeitsprinzip mit Geheim-
nisvorbehalt gilt. Der Bund hat ebenfalls Schritte hin zum Öffentlichkeits-
prinzip unternommen: ein entsprechender Gesetzesentwurf ist im Januar
2003 in die Vernehmlassung geschickt worden.

3. Zur Datenbearbeitung aufgrund des Zuger Datenschutzgesetzes: Die
Verwaltung darf Daten nur unter den in § 5 des Datenschutzgesetzes/DSG
umschriebenen alternativen Voraussetzungen bearbeiten: falls eine gesetzli-
che Grundlage dies vorsieht, falls die Datenbearbeitung unentbehrlich ist für
die Aufgabenerfüllung oder falls die Einwilligung des Betroffenen vorliegt
(dazu vorne in Ziff. 1). Die Datenbekanntgabe im vorliegenden Rahmen ist
nicht für eine in einer gesetzlichen Grundlage umschriebenen Aufgabe un-
entbehrlich.

Zu prüfen ist im Folgenden somit, ob bezüglich der Datenbekanntgabe
eine spezielle gesetzliche Grundlage vorhanden ist.

4. Zu den gesetzlichen Grundlagen betr. Bekanntgabe von Umweltinfor-
mationen: Im Bundesrecht finden sich verschiedene Bestimmungen, welche
die Bekanntgabe von Umweltinformationen regeln (Art. 6, Art. 9 Abs. 8,



306

Art. 46 und Art. 47 Umweltschutzgesetz [USG, SR 814.01]; Art. 9 und Art.
16 der Störfall-VO [SR 814.012]). Im vorliegenden Zusammenhang ist Art. 47
Abs. 2 USG zentral.

Diese bundesrechtliche Vorschrift ist durch die Kantone zu beachten und
geht (grundsätzlich) widersprechendem kantonalen Recht vor (vgl. dazu
etwa «Datenschutz vs. Umweltinformation», HÄNER/SEILER/SIEGENTHA-
LER, in URP 1995 S. 57 ff. [insbesondere S. 64 ff.] sowie URSULA BRUNNER,
Kommentar zum USG, N 9a zu Art. 47).

5. In welchem Verhältnis steht die Datenbekanntgabe zum Persönlich-
keitsschutz? Aufgrund von Art. 47 Abs. 2 USG können die Behörden die Er-
gebnisse von Kontrollen nach Anhörung durch die Betroffenen veröffentli-
chen. Zudem haben sie auf Anfrage Ergebnisse von Kontrollen bekannt zu
geben. Es muss dabei eine Interessenabwägung vorgenommen werden, zu-
dem sind Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren.

6. Fabrikationsgeheimnisse - darunter ist eine Anleitung zu technischem
Handeln bzw. technischen Verfahren, die wirtschaftlich verwertbar sind, zu
verstehen (z.B. im Bereiche der Pharma-/Chemieindustrie etc. relevant -
dürften im vorliegenden Fall kaum eine Rolle spielen. 

Zu prüfen ist, ob gegebenenfalls Geschäftsgeheimnisse tangiert sein
könnten. Solche Interessen sind vom Betroffenen vorzubringen und von der
Behörde zu überprüfen und zu bewerten. Auf dem hier vorliegenden Gebiet
ist eher nicht anzunehmen, dass Geschäftsgeheimnisse einer Bekanntgabe
entgegenstehen.

Bei der Interessenabwägung ist zu beachten, dass nur überwiegende Inter-
essen einer Bekanntgabe entgegenstehen können.

7. Es scheint in diesem Zusammenhang sinnvoll, einen kleinen Ausblick
auf die grundlegende Rechtslage bezüglich der Bekanntgabe von Umweltda-
ten im Rahmen der «Aarhus-Konvention» vorzunehmen. Ziel dieser Kon-
vention ist es, den Zugang zu Informationen über die Umwelt stark zu er-
leichtern und die Mitsprache der Öffentlichkeit bei Entscheidungen, welche
Auswirkungen auf die Umwelt haben können, zu verbessern. Die Konventi-
on stützt sich auf die folgenden drei Säulen: 

– Natürliche und juristische Personen sollen Umweltinformationen ver-
langen können;

– die Öffentlichkeit ist frühzeitig in Entscheidungen einzubeziehen, die
Auswirkungen auf die Umwelt haben können;

– Personen, denen Informationen über die Umwelt verwehrt wurden, sol-
len Rechtsmittel offen stehen.



Die Konvention wurde im Juni 1998 in Aarhus/Dänemark anlässlich der
«4. Paneuropäischen Umweltministerkonferenz» abgeschlossen und von der
Schweiz unterzeichnet. Die Ratifikation steht zur Zeit noch aus (die Ver-
nehmlassung der Änderung des USG in diesem Bereich ist für 2003 vorgese-
hen). Sobald die Konvention ratifiziert sein wird, wird der Zugang zu Um-
weltinformationen stark erweitert und vereinfacht werden.

Seit 1990 besteht übrigens in der EU ein grundsätzlich freier Zugang zu
Informationen über die Umwelt (vgl. Richtlinie 90/313).

Fazit

8. Es ist durch das Amt eine Abwägung im Rahmen von Art. 47 Abs. 2
USG vorzunehmen. Die betroffenen Unternehmen sind anzuhören, ihre ge-
gebenenfalls vorhandenen Interessen an einer Nicht-Bekanntgabe sind zu
prüfen. Der Bekanntgabe müssten jedoch überwiegende Interessen der Un-
ternehmen entgegenstehen. Fabrikationsgeheimnisse dürften einer Bekannt-
gabe nicht, Geschäftsgeheimnisse kaum entgegenstehen. 

Die Verfügung ist nachvollziehbar zu begründen und mit einer Rechts-
mittelbelehrung zu versehen.
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